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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaft (Modernisierter Zollkodex) hinsichtlich ihres Geltungsbeginns
- Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 

(Straßburg, 20. bis 24. Mai 2013)

I. EINLEITUNG

Die Berichterstatterin, Frau Constance LE GRIP (PPE - FR) hat im Namen des Ausschusses für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz einen Bericht vorgelegt, nach dem der Vorschlag der Kom-

mission für eine Verordnung übernommen werden soll. 
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II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung am 23. Mai 2013 angenommen und dabei 

den Kommissionsvorschlag übernommen. Dieser Standpunkt ist in der legislativen Entschließung 

(siehe Anlage) enthalten1.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hatte den Kommissionsvorschlag am 25. April 2013 ohne 

Änderungen gebilligt. 

Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Europäischen Par-

laments erlassen.

____________________

1 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 
Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen sind 
durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das Symbol " -
streichungen hin.
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ANLAGE
(23.5.2013)

Zollkodex der Gemeinschaft hinsichtlich seines Geltungsbeginns ***I

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Mai 2013 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 450/2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft (Modernisierter 
Zollkodex) hinsichtlich ihres Geltungsbeginns (COM(2013)0193 – C7-0096/2013 –
2013/0104(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0193),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 33, 114 und 207 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unter-
breitet wurde (C7-0096/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 22.
Mai 20131,

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 26. April 2013 gemachten Zusage, 
den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0170/2013),

A. in der Erwägung, dass es aus Dringlichkeitsgründen gerechtfertigt ist, die Abstimmung vor 
Ablauf der in Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidia-
rität und der Verhältnismäßigkeit festgelegten Achtwochenfrist vorzunehmen;

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag ent-

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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P7_TC1-COD(2013)0104
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. Mai 2013 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaft (Modernisierter Zollkodex) hinsichtlich ihres Geltungsbeginns

-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 
Artikel 33, 114 und 207,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2,

1 Stellungnahme vom 22. Mai 2013 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. Mai 2013.
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft (Modernisierter Zollkodex)1

soll die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung 
des Zollkodex der Gemeinschaften2 ersetzen. Die Verordnung (EG) Nr. 450/2008 trat am 
24. Juni 2008 in Kraft, gilt jedoch gemäß Artikel 188 Absatz 2 der Verordnung erst, sobald 
die Durchführungsvorschriften anwendbar sind, spätestens jedoch am 24. Juni 2013.

1 ABl. L 145 vom 4.6.2008, S. 1.
2 ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
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(2) Am 20. Februar 2012 legte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung des Zollkodex der Europäischen Union 
in Form einer Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 vor, um letztere noch vor 
ihrem endgültigen Geltungsbeginn am 24. Juni 2013 zu ersetzen. Es ist jedoch nicht mög-
lich, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren rechtzeitig abzuschließen, damit die vorge-
schlagene Verordnung noch vor diesem Datum erlassen werden und in Kraft treten kann.
Ohne korrigierende legislative Maßnahmen würde ab dem 24. Juni 2013 folglich die Ver-
ordnung (EG) Nr. 450/2008 gelten und die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 aufgehoben 
sein. Dadurch entstünde Rechtsunsicherheit in Bezug auf die ab diesem Datum geltenden 
zollrechtlichen Vorschriften, und die Aufrechterhaltung eines umfassenden und kohärenten 
Rechtsrahmen der Union für das Zollwesen würde bis zum Erlass der vorgeschlagenen Ver-
ordnung behindert.
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(3) Um diese erheblichen Schwierigkeiten in Bezug auf die zollrechtlichen Vorschriften der 
Union zu vermeiden und dem Europäischen Parlament und dem Rat ausreichend Zeit zu 
geben, um das Verfahren zum Erlass der Neufassung des Zollkodex der Union abzu-
schließen, sollte der in dessen Artikel 188 Absatz 2 Unterabsatz 2 festgelegte endgültige 
Geltungsbeginn der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 verschoben werden. Der neue als ange-
messen erachtete Geltungsbeginn ist der 1. November 2013.

(4) Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit sollte eine Ausnahme von der Achtwochenfrist 
nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union gelten.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 450/2008 sollte daher entsprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1

In Artikel 188 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 wird das Datum „24. Juni 
2013“ ersetzt durch „1. November 2013“.

Artikel 2

Amtsblatt der Europäischen Union
in Kraft.

Geschehen zu ... am ...

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident




